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Die Bundesregierung meldete im Herbst 2001 zwei Beihilferegelungen gemäß
Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag an. Die beiden Regelungen sehen die Förderung
von Film- und Fernsehproduktionen in Hamburg sowie Baden-Württemberg durch
Gewährung bedingt rückzahlbarer Darlehen und Zuschüssen vor. Die Förderung
erfolgt durch die zu diesem Zweck gegründeten Gesellschaften FilmFörderung
Hamburg GmbH (FFH) und Medien und Filmgesellschaft Baden Württemberg mbH
(MFG).

Die Kommission entschied in beiden Fällen, die Beihilferegelungen nach Artikel 87
Absatz 3 Buchstabe d) EG-Vertrag zu genehmigen.

Die Kommission stellte zunächst fest, dass es sich bei den Förderungsmaßnahmen
um staatliche Beihilfen im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag handelt. Sie
würden zu 100 % aus staatlichen Mitteln finanziert und könnten durch die
Begünstigung eines bestimmten Wirtschaftszweigs den Handel zwischen den
Mitgliedstaaten beeinträchtigen. Beihilfen für audiovisuelle Werke seien jedoch in
erster Linie zur Entstehung audiovisueller Produkte als Träger der nationalen
Kultur und nicht zur Entwicklung eines Wirtschaftszweigs bestimmt. Daher seien
sie als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar anzusehen und fielen unter die
Freistellungsbestimmung von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe d). Die Maßnahmen
entsprächen überdies den allgemeinen Kriterien für die Genehmigung von
Filmförderungsmaßnahmen, die besagen, dass die Beihilfen kulturellen Produkten,
also Filmen und anderen audiovisuellen Werken, zugute kommen müssen. Die
Beihilferegelungen beeinträchtigten auch nicht die Handels- und
Wettbewerbsbedingungen in einem Maß, das dem gemeinsamen Interesse
zuwiderliefe.

Um die Entwicklung der Lage in der Gemeinschaft insgesamt berücksichtigen zu
können, hat die Kommission ihre Genehmigungen auf einen bis Ende 2004
laufenden Zeitraum begrenzt.

Schreiben der Europäischen Kommission vom 28. November 2001
(Hamburg)

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2001/n693-01.pdf
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Schreiben der Europäischen Kommission vom 20. Dezember 2001
(Baden-Württemberg)

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2001/n782-01.pdf
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